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MERKBLATT:  
Federweißer, Roter Federweißer, Federroter, 
Federrotling bzw. Teilweise gegorener Traubenmost  
 
 
A) Federweißer, Roter Federweißer, Federroter, Federrotling  
 
Nur bei einem teilweise gegorenen Traubenmost mit geschützter geografischer Angabe (z.B. 
Landwein der Mosel), der zum unmittelbaren Verbrauch bestimmt ist, ist die Verwendung 
des Begriffs „Federweißer“ zulässig. Bei der ausschließlichen Verwendung von 
Rotweintrauben ist die Voranstellung des Wortes „Roter“ oder an Stelle des Begriffs 
„Federweißer“ die Verwendung des Begriffs „Federroter“ zulässig. Die Bezeichnung 
„Federrotling“ ist nur bei einem teilweise gegorenen Traubenmost mit geschützter 
geografischer Angabe von blass- bis hellroter Farbe zulässig, der durch Verschneiden von 
Weißweintrauben, auch gemaischt, mit Rotweintrauben, auch gemaischt, hergestellt ist.  
Bei einem teilweise gegorenen Traubenmost, der zum unmittelbaren Verbrauch bestimmt ist 
und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hergestellt worden ist, ist der 
Begriff „Federweißer“ nur zulässig, wenn in der Kennzeichnung eine für den jeweiligen 
Mitgliedstaat geschützte geografische Angabe verwendet wird. (§ 34c WeinVO) 
 
Bei der Angabe „Federweißer“, „Roter Federweißer“, „Federrotling“ oder „Federroter“ ist die 
Angabe „Teilweise gegorener Traubenmost“ nicht erforderlich. 
 
Hektarertrag: wie Deutscher Wein/Landwein (jeweils § 3 Abs. 3 der Landesverordnungen 
über Qualitätswein der bestimmten Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz) 
150 hl/ha Mosel, Rheinhessen, Pfalz und Nahe 
105 hl/ha Mittelrhein 
100 hl/ha Ahr 
 
Obligatorische Angaben (Art. 119 der VO(EU) Nr. 1308/2013 
 
- Bezeichnung d. Weinbauerzeugnisses: „Federweißer“ 
 
-  Landweingebiet (ggA) –  z. B. „Landwein der Mosel“ 

 
- Herkunft (Mitgliedsstaat) - z.B. „Deutschland“, “Product of Germany“ oder „Deutscher 

Federweißer“ 
 
- Gesamtalkoholgehalt (Art. 44 der VO (EU) 2019/33): 

die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts kann durch die Angabe des 
Gesamtalkoholgehalts, gefolgt von dem Symbol „% vol“ unter Voranstellung des Wortes 
„Gesamtalkoholgehalt“ oder „Gesamtalkohol“ ersetzt oder ergänzt werden  

 
- Abfüller (Art. 46 Abs. 2 der VO (EU) 2019/33) 

„Erzeugerabfüllung“ unzulässig! 
Name u. Anschrift d. Abfüllers werden ergänzt durch die Wörter „Abfüller“ o. „abgefüllt 
von...“ Ein abweichender Abfüllort ist anzugeben. 
Codierung des Abfüllers möglich, wenn auch Name u. Anschrift eines anderen an der 
Vermarktung Beteiligten angegeben werden (Art. 46 Abs. 5 der VO (EU) 2019/33). Bei 
Lohnabfüllung: „abgefüllt für ...“ oder: „abgefüllt für ... von ... (Name u. Anschrift d. 
Lohnabfüllers) 
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- Allergenkennzeichnung (Art. 41 der VO (EU) 2019/33 in Verb. mit Art. 21 und Anhang II    
                                            Punkt 12 der VO (EU) 1169/2011) 
    „Enthält…“: 

- Sulfite (sofern mehr als 10 mg/l SO2 enthalten sind)  
- Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse  
- Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse 

       
- Los-Nr.  (§ 50 WeinVO) 
  Die Angabe der Losnummer kann entfallen, sofern das Mindesthaltbarkeitsdatum 

unverschlüsselt unter Angabe mindestens des Tages und des Monats in dieser 
Reihenfolge angegeben ist (siehe § 2 Satz 5 L-KennzeichnungVO). 

 
- Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) (Art. 24 Abs. 2, Anhang X 1.d) der VO (EU) Nr. 

1169/2011/LMIV)  
Im Hinblick auf den Gärungsprozess ist von einer Haltbarkeit unter drei Monaten 
auszugehen, so dass als MHD Tag und Monat anzugeben sind. Nach hiesiger 
Einschätzung ist bei fortwährender Kühlkette und im Hinblick auf den Gärungsprozess 
eine Haltbarkeit von unter 3 Monaten auszugehen. Das MHD kann dann durch die 
Beschreibung der Aufbewahrungsbedingungen ergänzt werden, z.B. wie folgt: "gekühlt 
mindestens haltbar bis ... (Tag und Monat)". 
Nicht vorverpackte teilweise gegorene Traubenmoste sind von der verpflichtenden 
Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums befreit. 

 
- Nennvolumen (§§ 6,7,18,20 FertigpackungsVO) 
  Schriftgröße bei 0,2-1,0 l: 4 mm 

 
Schriftgröße (Art. 40 Abs. 3 der VO (EU) 2019/33) 
mind. 1,2 mm bezogen auf den Kleinbuchstaben (außer Nennvolumen) 
 

Fakultative Angaben (Art. 120 der VO (EU) Nr. 1308/2013) 
 

- Jahrgang (aktueller Jahrgang) 
 

- Rebsorte (85% - 15% Regelung gem. Art. 50 Abs. 1 Buchst. a) i) und ii) der VO (EU) 
2019/33)  

 Bei Angabe von mind. 2 Rebsorten müssen diese 100% enthalten sein und 
mengenmäßig in absteigender Reihenfolge und einheitlicher Schriftgröße stehen  
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Etikettenbeispiele: 
 

Federweißer  
Deutscher Pfälzer Landwein 
Abfüller: Fritz Winzer, D-67434 Neustadt an der Weinstraße 

1,0 L                                     Gesamtalkohol 10,5 % vol (nach vollständiger Vergärung) 
Gekühlt Mindestens haltbar bis 01.11.2021 
 
 

Federrotling 
Deutscher Ahrtaler Landwein 
Abfüller: Fritz Winzer, D-53474 Ahrweiler 
1,0 L                                     Gesamtalkohol 10,5 % vol (nach vollständiger Vergärung) 
Gekühlt Mindestens haltbar bis 01.11.2021 
 
 

Federroter oder Roter Federweißer 
Deutscher Ahrtaler Landwein 
Abfüller: Fritz Winzer, D-53474 Ahrweiler 

1,0 L                                     Gesamtalkohol 10,5 % vol (nach vollständiger Vergärung) 
Gekühlt Mindestens haltbar bis 01.11.2021 
 
 
B) Teilweise gegorener Traubenmost  
 
Definition: Teilweise gegorener Traubenmost, der zum unmittelbaren Verbrauch bestimmt ist, 
ist das durch Gärung von Traubenmost gewonnene Erzeugnis mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 1 % vol und von weniger als drei Fünfteln seines 
Gesamtalkoholgehaltes (Anhang VII Teil II Ziffer 11 der VO (EU) Nr. 1308/2013) 
 
Nur bei einem inländischen teilweise gegorenen Traubenmost ohne geschützte 
Ursprungsbezeichnung und geschützte geografische Angabe darf ergänzend zur 
Bezeichnung „Teilweise gegorener Traubenmost“ einer der folgenden Begriffe „Süßer“, 
„Neuer Süßer“, „Bremser“, „Bitzler“, „Suser“, „Sauser“, „Neuer“ oder „Rauscher“ angegeben 
werden. Weitere Ergänzungen sind nicht zulässig. Bei der ausschließlichen Verwendung von 
Rotweintrauben darf das Wort „Roter“ vorangestellt werden (z.B. „Roter teilweise gegorener 
Traubenmost“). (§ 34c WeinVO) 
 
Hektarertrag: wie Deutscher Wein/Landwein (jeweils § 3 Abs. 3 der Landesverordnungen 
über Qualitätswein der bestimmten Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz) 
150 hl/ha Mosel, Rheinhessen, Pfalz und Nahe 
105 hl/ha Mittelrhein 
100 hl/ha Ahr 
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Obligatorische Angaben (Art. 119 der VO(EU) Nr. 1308/2013 
 

- Kategorie d. Weinbauerzeugnisses: „Teilweise gegorener Traubenmost“ 
 
- Herkunft (Art. 45 Abs. 2 der VO (EU) 2019/33): 
Herkunft (Mitgliedsstaat) - z.B. „Deutschland“, “Product of Germany“ 
 
oder 
 
a) „aus ...“ o. „erzeugt in ...“ o. entsprechende Begriffe, ergänzt durch den Namen d. 
Mitgliedsstaats oder des Lands, das Teil des Mitgliedsstaats ist, in dem das Erzeugnis 
hergestellt wurde (z.B. „Deutscher teilweise gegorener Traubenmost“) 
b) „Verschnitt aus den Erzeugnissen zweier oder mehrerer Länder der Europäischen 
Gemeinschaft“ im Falle eines solchen Verschnittes 
c) „gewonnen in ... aus in ... geernteten Trauben“ im Falle v. Traubenmost, der nicht in 
dem Mitgliedsstaat hergestellt wurde, in dem die verwendeten Trauben geerntet wurden 

 
- Gesamtalkoholgehalt (Art. 44 der VO (EU) 2019/33): 
die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts kann durch die Angabe des 
Gesamtalkoholgehalts, gefolgt von dem Symbol „% vol“ unter Voranstellung des Wortes 
„Gesamtalkoholgehalt“ oder „Gesamtalkohol“ ersetzt oder ergänzt werden  
 
- Abfüller (Art. 46 Abs. 2 der VO (EU) 2019/33) 
„Erzeugerabfüllung“ unzulässig! 
Name u. Anschrift d. Abfüllers werden ergänzt durch die Wörter „Abfüller“ o. „abgefüllt 
von...“ Ein abweichender Abfüllort ist anzugeben. 
Codierung des Abfüllers möglich, wenn auch Name u. Anschrift eines anderen an der 
Vermarktung Beteiligten angegeben werden (Art. 46 Abs. 5 der VO (EU) 2019/33). Bei 
Lohnabfüllung: „abgefüllt für ...“ oder: „abgefüllt für ... von ... (Name u. Anschrift d. 
Lohnabfüllers) 
 
- Allergenkennzeichnung (Art. 41 der VO (EU) 2019/33 in Verb. mit Art. 21 und Anhang II    
                                            Punkt 12 der VO (EU) 1169/2011) 
    „Enthält…“: 
- Sulfite (sofern mehr als 10 mg/l SO2 enthalten sind)  
- Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse  

- Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse 
       

- Los-Nr.  (§ 50 WeinVO) 
  Die Angabe der Losnummer kann entfallen, sofern das Mindesthaltbarkeitsdatum 
unverschlüsselt unter Angabe mindestens des Tages und des Monats in dieser Reihenfolge 
angegeben ist (siehe § 2 Satz 5 L-KennzeichnungVO). 

 
- Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) (Art. 24 Abs. 2, Anhang X 1.d) der VO (EU) Nr. 

1169/2011/LMIV)  
Im Hinblick auf den Gärungsprozess ist von einer Haltbarkeit unter drei Monaten 
auszugehen, so dass als MHD Tag und Monat anzugeben sind. Nach hiesiger 
Einschätzung ist bei fortwährender Kühlkette und im Hinblick auf den Gärungsprozess eine 
Haltbarkeit von unter 3 Monaten auszugehen. Das MHD kann dann durch die Beschreibung 
der Aufbewahrungsbedingungen ergänzt werden, z.B. wie folgt: "gekühlt mindestens 
haltbar bis ... (Tag und Monat)". 
Nicht vorverpackte teilweise gegorene Traubenmoste sind von der verpflichtenden Angabe 
des Mindesthaltbarkeitsdatums befreit. 
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- Nennvolumen (§§ 6,7,18,20 FertigpackungsVO) 
  Schriftgröße bei 0,2-1,0 l: 4 mm 

 
Schriftgröße (Art. 40 Abs. 3 der VO (EU) 2019/33) 
mind. 1,2 mm bezogen auf den Kleinbuchstaben (außer Nennvolumen) 
 
 
Fakultative Angaben (Art. 120 der VO (EU) Nr. 1308/2013): 
 
- Jahrgang (aktueller Jahrgang) 
 
- Rebsorte: Es dürfen, wie bei deutschem Wein, nur die Rebsorten angegeben werden, die 
nicht in § 42 Wein VO aufgeführt sind (85% - 15% Regelung gem. Art. 50 Abs. 1 Buchst. a) i) 
und ii) der VO (EU) 2019/33) 
Bei Angabe von mind. 2 Rebsorten müssen diese 100% enthalten sein und mengenmäßig in 
absteigender Reihenfolge und einheitlicher Schriftgröße stehen  
 
 
Etikettenbeispiel: 
 

Neuer Süßer 
Deutscher teilweise gegorener Traubenmost 
Abfüller: Fritz Winzer, D-67434 Neustadt an der Weinstraße 

1,0 L                                 Gesamtalkohol 10,5 % vol (nach vollständiger Vergärung) 
Gekühlt Mindestens haltbar bis 01.11.2021  

 
 


